
   
 

Leistungen und Bedingungen für Kostengutsprachen 

 

Unser Angebot für Notpensionär*in beinhaltet folgende Leistungen: 

- Reservation eines Bettes für die Dauer der Kostengutsprache für max. 3 Monate, 
- Unterkunft ab 19:00 Uhr abends bis 08:00 Uhr morgens,  
- Schlafmöglichkeit in einem Zimmer mit 4 Betten, 
- Zugang zu Dusch- und Waschmöglichkeit,  
- Möglichkeit die Kleider waschen zu lassen, 
- Betriebsführung durch ausgewiesenes Fachpersonal 
- Eine warme Mahlzeit am Abend, sowie die Frühstücksmöglichkeit am Morgen, 
- Die Gäste können ihre persönlichen Utensilien in einem bestimmten Umfang während 

dem Tag im Gebäude lassen.  

 

Die Benutzung der Notpension untersteht folgenden Bedingungen: 

- Ausgefüllte und unterzeichnete Kostengutsprache 
- Absolutes Konsumverbot jeglicher Substanzen sowie Alkohol,  
- Alle Art von Substanzen, Suchtmittel, Alkohol und Waffen jeglicher Art sind dem 

Betreuungspersonal abzugeben und können beim Verlass der Notschlafstelle wieder 
ausgehändigt werden, 

- Zudem bestehen ein Gewaltverbot und die Erwartung, dass die Lärmverordnung und die 
Hausordnung eingehalten werden,  

- Einlass ist mit dem Vorlegen eines gültigen Ausweises gewährt, sofern die Person 
mindestens 18 Jahre alt ist, 

- Kein aggressives Verhalten aufweist, welches nicht deeskaliert werden kann 
- Keine akuten Sucht- oder Alkoholabhängigkeiten, sowie keine medizinische Indikationen 

(Medikamentenverschreibung), die eine erhöhte Pflegebetreuung benötigen.   

 

Kosten und Rechnung: 

- Die Kosten für eine Nacht betragen CHF 85.00.   
- Die Rechnung wird nach Erhalt der Kostengutsprache an die zuständige Sozialregion 

verschickt, 
- Erscheint der/die Klient:in nicht innerhalb der ersten fünf Tage seit der Ausstellung der 

Kostengutsprache, wird mit der Sozialregion eine Sistierung oder ein Abbruch vereinbart, 
und die ersten fünf Tage werden verrechnet. 

 

Olten, 1. Mai 2024 

Revidiert, 1. Mai 2025 

Notschlafstelle Region Olten 

 


